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Hinweise zur Durchführung der Arbeitsrechtsregelung Nr. 5/89 (Angestellte im Pflegedienst)


Zur Durchführung der rückwirkend zum 1.8.1989 in Kraft tretenden Arbeitsrechtsregelung Nr. 5/89 vom 25.9.1989 (Anlage 1) geben wir folgende Hinweise:

1.
Die Vergütungsordnung Anlage 1 b zum BAT (Angestellte im Pflegedienst) wurde durch Änderungstarifvertrag vom 30.6.1989 mit Wirkung vom 1.8.1989 neu gefaßt. Abschnitt B der Anlage 1 b BAT – Pflegepersonal, das nicht unter die Sonderregelung 2 a und 2 e III fällt – fand jedoch bisher für den Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden keine Anwendung, da die Eingruppierung des Pflegepersonals durch den Kirchlichen Vergü​tungsgruppenplan (Einzelgruppenpläne 40 und 54) besonders geregelt war.

2.
Mit der Arbeitsrechtsregelung Nr. 5/89 wurde entsprechende Fortschreibung der Eingrup​pierungsregelung für die Mitarbeiter im Pflegedienst bei den kirchlichen Rechtsträgern im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden mit der Maßgabe vorgenommen, daß

2.1 sich für die Mitarbeiter in der Gemeindekrankenpflege die Eingruppierung nach wie vor nach dem Kirchlichen Vergütungsgruppenplan (neugefaßter Einzelgruppenplan 54) zu bestimmen hat und

2.2 sich für die Mitarbeiter im Pflegedienst außerhalb der Gemeindekrankenpflege (ins​besondere die Mitarbeiter im Pflegedienst in Alten- und in Altenpflegeheimen und sonstigen Einrichtungen, in denen die betreuten Personen nicht ständig in ärztlicher Behandlung stehen) dadurch, daß der Einzelgruppenplan 40 mit Ablauf des 31.7.1989 entfällt, die Eingruppierung unmittelbar nach Abschnitt B der Anlage 1 b zum BAT – Pflegepersonal, das nicht unter die Sonderreglung 2 a oder 2 e III fällt – mit den in Artikel 1 Nr. 1 der AR-Nr. 5/89 festgelegten Ergänzungen vorzunehmen ist (Anlage 2).

3. Wegen der Durchführung der Bestimmungen des § 1 Nr. 7 des 62. Tarifvertrages zur Ände​rung des BAT (Anlage 3), die gemäß Artikel 1 Nr. 1 der AR 5/89 auch auf die Mitarbeiter Anwendung finden, die nach Abschnitt B der Anlage 1 b zum BAT oder nach dem Einzel​gruppenplan 54 eingruppiert sind, wird auf die auszugsweise beigefügte Kopie der Be​kanntmachung des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 25.7.1989 verwiesen (Anlage 4).

4. Geteilter Dienst im Sinne der Ergänzungsregelung des § 12 AR-HAng zum 62. Tarifvertrag zur Änderung des BAT liegt dann vor, wenn die Arbeitszeit durch eine längere Pause unter​brochen wird (z. B. von 6.00 Uhr bis 10.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr = Zeit​spanne zwischen dem Beginn und Ende des geteilten Dienstes 14 Stunden). Vorausset​zung für die Zahlung einer Zulage in Höhe der Schichtzulage nach Nr. 8 Abs. 4 Buchstabe b an Mitarbeiter, die geteilten Dienst leisten, ist, daß die Zeitspanne zwischen Beginn und Ende des geteilten Dienstes mindestens 13 Stunden erreicht sowie ständig und nicht nur gelegentlich geteilter Dienst zu leisten ist.

5. Anmerkungen zum neugefaßten Einzelgruppenplan 54 (Mitarbeiter in der Gemeindekran​kenpflege).

5.1 Bei der Ausbildung zur Krankenpflegehelferin/zum Krankenpflegehelfer handelt es sich um einen staatlich anerkannten Ausbildungsabschluß nach dem Krankenpflege​gesetz mit einer Ausbildungsdauer von 1 Jahr.

Für Altenpflegehelferinnen/Altenpflegehelfer ist ein staatlich anerkannter vergleichba​rer Ausbildungsabschluß erst seit 1989 vorgesehen. Altenpflegehelferin​nen/Alten​pflege​helfer, die nicht über den geforderten 1-jährigen Ausbildungsabschluß ver​fü​gen, erfüllen nicht das Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe Kr II Fallgruppe 3 und sind in Vergütungsgruppe Kr I Fallgruppe 1 einzugruppieren.

5.2 Die im Bereich der Gemeindekrankenpflege tätigen Altenpflegerinnen/Altenpfleger sind hinsichtlich der Eingruppierung grundsätzlich den Krankenschwes​tern/Kranken​pflegern gleichzustellen. Durch Änderung der Ausbildungs- und Prüfungs​ordnung im Laufe des Jahres 1989 haben Altenpflegerinnen/Altenpfleger künftig ebenfalls eine 
3-jährige Ausbildung abzuleisten. Für Altenpflegerinnen/Altenpfleger, für die die Ausbil​dungsdauer aufgrund der bisherigen Ausbildungs- und Prüfungsord​nung lediglich 2 Jahre betragen hat, verlängert sich gemäß Anmerkung Nr. 3 zum Einzelgruppen​plan 54 die für eine Aufrückung in ein höherwertiges Tätigkeitsmerkmal (Vergütungs​gruppe Kr V a Fallgruppe 7 oder Vergütungsgruppe Kr VI Fallgruppe 9) geforderte Zeit der Berufstätigkeit oder Bewährung um einmalig 1 Jahr.

5.3 Krankenschwestern/Krankenpfleger sowie Altenpflegerinnen/Altenpfleger sind mit Aufnahme der Tätigkeit in der Gemeindekrankenpflege in die Vergütungsgruppe Kr V Fallgruppe 6 eingruppiert. Dies gilt auch für sogenannte Berufsanfänger, d. h. Mitar​beiter, die unmittelbar nach Erlangung der Berufsbefähigung als Krankenschwes​ter/Krankenpfleger/Altenpflegerin/Altenpfleger in der Gemeindekrankenpflege einge​setzt werden, sind in die Vergütungsgruppe Kr V Fallgruppe 6 eingruppiert. Entgegen der bisherigen Regelung wird keine 1-jährige Berufstätigkeit mehr gefordert.

5.4
Die Neueingruppierung von in der Gemeindekrankenpflege tätigen Krankenschwes​tern/Krankenpflegern/Altenpflegerinnen/Altenpflegern in die neugeschaffene Vergü​tungsgruppe Kr V a entsprechend Fallgruppe 7 setzt

a)
entweder eine 4-jährige Bewährung in der Gemeindekrankenpflege oder

b)
eine 6-jährige Berufstätigkeit nach Erlangung der Berufsbefähigung als Kran​kenschwester/Krankenpfleger/Altenpflegerin/Altenpfleger voraus,

wobei aufgrund der Anmerkung 3 zum Einzelplan 54 für Altenpflegerin​nen/Alten​pfleger mit 2-jähriger Ausbildung anstelle von 4 Jahren Bewährung 5 Jahre und anstelle von 6 Jahren Berufstätigkeit 7 Jahre treten.

Beispielsfall 1:

Krankenschwester/Krankenpfleger, nach Erlangung der Berufsbefähigung im März 1985 ab 1.4.1985 Aufnahme einer Tätigkeit in der Gemeindekrankenpflege, so daß, wenn die AR Nr. 5/89 bereits vor dem 1.8.1989 gegolten hätte (siehe auch Übergangsregelung nach Artikel 2 Abs. 2 Unterabsatz 2 der AR Nr. 5/89), die 4-jäh​rige Bewährungszeit mit Ablauf des 31.3.1989 geendet hätte und ab 1.4.1989 das Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe Kr V a Fallgruppe 7 Alternative 1 erfüllt ge​wesen wäre; Neueingruppierung in Vergütungsgruppe Kr V a erfolgt somit mit dem Inkrafttreten der AR Nr. 5/89 am 1.8.1989.

Das Alternativtatbestandsmerkmal 2 (6-jährige Berufstätigkeit) wäre im vorliegenden Fall erst zum 1.4.1991 erfüllt; die Eingruppierung bestimmt sich nach der für den Mit​arbeiter jeweils günstigeren Regelung.

Beispielsfall 2:

Gleicher Sachverhalt wie unter 1, der Mitarbeiter verfügt jedoch über eine 2-jährige Ausbildung als Altenpflegerin/Altenpfleger.

Anstelle der 4-jährigen Bewährung tritt aufgrund der Anmerkung 3 zum Einzelgrup​penplan 54 eine 5-jährige Bewährungszeit. Die zeitlichen Voraussetzungen für die Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr V a Fallgruppe 7 sind daher erst zum 1.4.1990 erfüllt. Nach dem Alternativtatbestandsmerkmal 2, das jedoch für den Mitar​beiter ungünstiger ist und nicht zur Anwendung kommt, könnte Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr V a erst nach 7-jähriger Berufstätigkeit zum 1.4.1992 erfolgen.

Beispielsfall 3:

Krankenschwester/Krankenpfleger hat Berufsbefähigung im August 1983 erlangt, vom 1.9.1983 bis 31.12.1986 in der stationären Krankenpflege tätig, vom 1.1.1987 ab Einsatz in der Gemeindekrankenpflege.

Die 4-jährige Bewährungszeit in der Gemeindekrankenpflege endet mit Ablauf vom 31.12.1990, so daß gemäß dem Alternativtatbestandsmerkmal 1 Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr V a Fallgruppe 7 zum 1.1.1991 zu erfolgen hätte.


Die 6-jährige Berufstätigkeit als Krankenschwester nach Erlangung der Berufsbefähi​gung war zum 31.8.1989 abgeleistet (1.9.83 bis 31.8.89 = 6 Jahre); Neueingruppie​rung in Vergütungsgruppe Kr V a entsprechend dem Alternativtatbestandsmerkmal 2 der Fallgruppe 7 zum 1.9.1989.

Würde es sich um eine Altenpflegerin/einen Altenpfleger mit 2-jähriger Ausbildung handeln, wäre das Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe V a Fallgruppe 7 da​durch, daß sich die Zeit der geforderten Berufstätigkeit gemäß Anmerkung 3 auf 7 Jahre verlängert, zum 1.9.1990 erfüllt.

Beispielsfall 4:
Krankenschwester/Krankenpfleger hat Ausbildungsabschluß im März 1980 erlangt, ab April 1980 bis 31.12.1989 in der stationären Krankenpflege tätig, ab 1.1.1990 Auf​nahme einer Tätigkeit in der Gemeindekrankenpflege.

Zum Zeitpunkt des Beschäftigungsbeginn in der Gemeindekrankenpflege am 1.1.1990 ist das Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe Kr V a Fallgruppe 7 Alter​native 2 (6-jährige Berufstätigkeit nach Erlangung der Berufsbefähigung) erfüllt, so daß Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr V a zu erfolgen hat.

5.5
Mitarbeiter, die über eine Zusatzausbildung gemäß Anmerkung 4 Einzelgruppenplan 54 verfügen, sind mit dem Beschäftigungsbeginn in der Gemeindekrankenpflege ge​mäß Fallgruppe 8 in Vergütungsgruppe Kr V a eingruppiert. Ob eine Zusatzausbil​dung außerhalb der Gemeindekrankenpflege für die Tätigkeit als gleichwertig und förderlich angesehen werden kann, muß im Einzelfall im Benehmen mit den fachlich zuständigen Stellen entschieden werden.

5.6 Die Erfüllung des Tätigkeitsmerkmales der Vergütungsgruppe Kr VI Fallgruppe 9 ist davon abhängig, daß die Krankenschwester/der Krankenpfleger bzw. die Altenpflege​rin/der Altenpfleger

a) in der Gemeindekrankenpflege 3 Jahre lang eine nach Vergütungsgruppe Kr V a Fallgruppe 7 bewertete Tätigkeit ausgeübt hat oder

b) insgesamt 6 Jahre in der Gemeindekrankenpflege tätig war,

wobei sich für Altenpflegerinnen/Altenpfleger mit 2-jähriger Ausbildung gemäß An​merkung 3 die nach dem Alternativtatbestandsmerkmal 2 geforderte 6-jährige Bewäh​rung in der Gemeindekrankenpflege auf 7 Jahre verlängert. Bestimmt sich die Ein​gruppierung einer Altenpflegerin/eines Altenpflegers mit 2-jähriger Ausbildung nach Alternative 1, kann Anmerkung 3 nicht zur Anwendung kommen und bleibt es bei den geforderten 3 Jahren, weil die Hinausschiebung nur einmalig vorgenommen werden kann, und dies bereits bei der Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr V a erfolgt ist (7 Jahre anstelle der sonst geforderten 6 Jahre).

Beispielsfall 1:

Krankenschwester/Krankenpfleger, Berufsbefähigung im März 1978 erlangt, vom 1.4.1978 bis 31.3.1986 in der stationären Krankenpflege tätig, ab 1.4.1986 Aufnahme einer Tätigkeit in der Gemeindekrankenpflege.

Gemäß der Übergangsregelung des Artikel 2 Abs. 2 Unterabsatz 2 der AR Nr. 5/89 ist der Mitarbeiter so zu stellen, als hätte der neugefaßte Einzelgruppenplan 54 bereits seit Beginn des Arbeitsverhältnisses gegolten.

Mit dem Beschäftigungsbeginn in der Gemeindekrankenpflege am 1.4.1986 wäre das Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe Kr V a Fallgruppe 7 Alternativtatbestands​merkmal 2 (6-jährige Berufstätigkeit) erfüllt gewesen. Nach 3-jähriger Bewährung in der nach Vergütungsgruppe Kr V a Fallgruppe 7 bewerteten Tätigkeit hätte dann ab 1.4.1989 Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr VI Fallgruppe 9 zu erfolgen gehabt; mit dem Inkrafttreten der AR Nr. 5/89 am 1.8.1989 ist deshalb Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr VI Fallgruppe 9 vorzunehmen. Alternative 2 (6 Jahre Tätigkeit in der Gemeindekrankenpflege) – erfüllt zum 1.4.1992 – wäre ungünstiger.

Würde es sich um eine Altenpflegerin/einen Altenpfleger mit 2-jähriger Ausbildung handeln, wäre mit Beschäftigungsbeginn in der Gemeindekrankenpflege ebenfalls das Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe Kr V a Fallgruppe 7 Alternative 2 
(7-jährige Berufstätigkeit/anstelle von 6 Jahren treten 7 Jahre gemäß Anmerkung 3) er​füllt (1.4.78-31.3.85). Das Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe Kr VI Fall​gruppe 9 Alternative 1 wäre im Blick darauf, daß in diesem Fall eine Verlängerung der geforderten 3-jährigen Bewährung wegen der oben unter Nr. 5.6 dargelegten Fakten nicht vorgenommen werden kann, ebenfalls zum 1.4.1989 (1.4.86 – 1.4.89 = 3 Jahre) erfüllt gewesen; Eingruppierung mit dem Inkrafttreten des AR 5/89 ab 1.8.89 in Ver​gütungsgruppe Kr VI.

Beispielsfall 2:

Krankenschwester/Krankenpfleger, Berufsbefähigung erlangt im März 1983, vom 1.4.1983 bis 31.3.1986 = 3 Jahre in der stationären Krankenpflege tätig, ab 1.4.1986 Aufnahme einer Tätigkeit in der Gemeindekrankenpflege.

Hätte die Arbeitsrechtsregelung Nr. 5/89 bereits bei Beginn des Arbeitsverhältnisses in der Gemeindekrankenpflege gegolten, wäre die Mitarbeiterin wie folgt einzugrup​pieren gewesen:

Mit Arbeitsaufnahme in der Gemeindekrankenpflege am 1.4.1986 in Vergütungs​gruppe Kr V Fallgruppe 6.

Nach 6-jähriger Berufstätigkeit als Krankenschwester/Krankenpfleger ab 1.4.1989 in Vergütungsgruppe Kr V a entsprechend Fallgruppe 7 Alternativtatbestandsmerkmal 2 (Eingruppierung entsprechend dem Alternativtatbestandsmerkmal 1 der Fallgruppe 7 – „4-jährige Bewährung in der Gemeindekrankenpflege“ = 1.4.1990 – wäre ungünsti​ger).

Nach 3-jähriger Bewährung in der Gemeindekrankenpflege in einer nach Vergü​tungsgruppe Kr V a Fallgruppe 7 bewerteten Tätigkeit, das ist zum 1.4.1992, wäre das Tätigkeitsmerkmal – Bewährung vorausgesetzt – der Vergütungsgruppe Kr VI Fallgruppe 9 Alternativtatbestandsmerkmal 1 erfüllt. Zum gleichen Zeitpunkt hätte die Mitarbeiterin auch eine 6-jährige Bewährung in der Gemeindekrankenpflege (1.4.1986 bis 31.3.1992) abgeleistet und wäre auch das Alternativtatbestandsmerk​mal 2 der Vergütungsgruppe Kr VI Fallgruppe 9 erfüllt.

Würde es sich um eine Altenpflegerin/einen Altenpfleger mit 2-jähriger Ausbildung handeln, wäre mit Arbeitsaufnahme in der Gemeindekrankenpflege am 1.4.1986 das Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe Kr V Fallgruppe 6 erfüllt. Nach 7-jähriger Berufstätigkeit (6 Jahre zuzüglich 1 Jahr gemäß Anmerkung 3 vom 1.4.1983 – 31.3.1990) ab 1.4.1990 hätte Neueingruppierung in Vergütungsgruppe Kr V a Fall​gruppe 7 Alternative 2 und nach 3-jähriger Bewährung in der nach Vergütungsgruppe Kr V a Fallgruppe 7 bewerteten Tätigkeit ab 1.4.1993 Eingruppierung in Vergütungs​gruppe Kr VI Fallgruppe 9 Alternative 1 zu erfolgen. Das Alternativtatbestandsmerk​mal 2 der Fallgruppe 9 „7-jährige Bewährung in der Gemeindekrankenpflege“ (6 Jahre und 1 Jahr) wäre ebenfalls zum 1.4.1993 (1.4.86 - 31.3.93) erfüllt.

Beispielsfall 3:
Krankenschwester/Krankenpfleger, Berufsbefähigung 1984 erlangt, vom 1.4.1984 bis 31.3.1985 in der stationären Krankenpflege tätig, ab 1.4.1985 Übernahme einer Tä​tigkeit in der Gemeindekrankenpflege.

Mit Arbeitsaufnahme in der Gemeindekrankenpflege hätte nach der AR Nr. 5/89 Ein​gruppierung in Vergütungsgruppe Kr V Fallgruppe 6 zu erfolgen gehabt.

Nach 4-jähriger Bewährung in der Gemeindekrankenpflege ab 1.4.1989 Eingruppie​rung in Vergütungsgruppe Kr V a Fallgruppe 7 Alternative 1 (Vornahme der Eingrup​pierungsänderung jedoch erst mit dem Inkrafttreten der Arbeitsrechtsregelung am 1.8.1989). Alternative 2 der Vergütungsgruppe Kr V a Fallgruppe 7 (6-jährige Berufstä​tigkeit – zum 1.4.1990 erfüllt) wäre ungünstiger.

Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr VI Fallgruppe 9 Alternative 2 nach 6-jähriger Bewährung in der Gemeindekrankenpflege, dies wäre zum 1.4.1991.

Regelung nach Alternative1 der Fallgruppe 9 wäre ungünstiger – danach wäre Ein​gruppierung in Vergütungsgruppe Kr VI erst zum 1.4.1993 vorzunehmen.

5.7 Für die Eingruppierung einer Pflegekraft mit einer Zusatzausbildung im Sinne von Anmerkung 4 in Vergütungsgruppe Kr VI Fallgruppe 10 wird eine

a) 2-jährige Bewährung in einer Tätigkeit der Fallgruppe 8 oder

b) eine 3-jährige Bewährung in der Gemeindekrankenpflege gefordert.

Beispielsfall 1:
Krankenschwester/Krankenpfleger hat vor Aufnahme der Tätigkeit in der Gemeinde​krankenpflege eine nach Anmerkung 4 zu berücksichtigende Zusatzausbildung ab​solviert.

Mit Beschäftigungsbeginn in der Gemeindekrankenpflege hat entsprechend Fall​gruppe 8 Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr V a zu erfolgen. Nach 2-jähriger Bewährung in der Gemeindekrankenpflege besteht Anspruch auf Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr VI Fallgruppe 10 Alternative 1.

Beispielsfall 2:

Krankenschwester/Krankenpfleger hat die Berufsbefähigung im März 1983 erlangt, vom 1.4.1983 bis 31.3.1985 Tätigkeit in der stationären Krankenpflege, dann ab 1.4.1985 Aufnahme einer Tätigkeit in der Gemeindekrankenpflege, Juli 1988 Abschluß einer Zusatzausbildung in der Gemeindekrankenpflege (berufsbegleitend).

Wenn die AR Nr. 5/89 bei Beginn der Tätigkeit in der Gemeindekrankenpflege gegol​ten hätte, hätte Eingruppierung wie folgt zu erfolgen gehabt:

Mit Beschäftigungsbeginn in der Gemeindekrankenpflege in Vergütungsgruppe Kr V Fallgruppe 6.

Ohne Absolvierung der Zusatzausbildung hätte Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr V a Fallgruppe 7 sowohl nach Alternative 1 als auch nach Alternative 2 zum 1.4.1989 (4 Jahre Bewährung in der Gemeindekrankenpflege oder 6 Jahre Berufstä​tigkeit) erfolgen müssen.

Bei Beendigung der Zusatzausbildung hatte der Mitarbeiter bereits eine dreijährige Bewährungszeit in der Gemeindekrankenpflege (vom 1.4.1985 bis Juni 1988) abge​leistet, so daß das Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe Kr VI Fallgruppe 10 Alter​native 2 erfüllt gewesen wäre und Anspruch auf Eingruppierung in die Vergü​tungs​gruppe Kr VI bestanden hätte. Die neugeschaffene Vergütungsgruppe Kr V a wäre in diesem Fall nicht zu durchlaufen gewesen. Mit dem Inkrafttreten der AR Nr. 5/89 am 1.8.1989 besteht somit Anspruch auf Eingruppierung in Vergütungs​gruppe Kr VI Fall​gruppe 10.

5.8
Die Pflegedienstleiter/-innen sind mit der Übertragung der Leitungsfunktion in die Vergütungsgruppe VI Fallgruppe 11 eingruppiert. Die Erfüllung dieses Tätigkeits​merkmales ist nicht mehr davon abhängig, daß der Mitarbeiter über eine 3-jährige Praxis in der Gemeindekrankenpflege verfügt und mindestens 3 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. Nach 5-jähriger Bewährung als Pflegedienstleiter/-in besteht Anspruch auf Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr VII Fallgruppe 13.

5.9
Voraussetzung für die Erfüllung des Tätigkeitsmerkmales der Vergütungsgruppe Kr VII Fallgruppe 15 und 17 sowie Vergütungsgruppe Kr VIII Fallgruppe 23 ist, daß jeweils die geforderte Zahl der Pflegepersonen unterstellt ist. Zivildienstleistende und Nachbarschaftshelfer können nicht als unterstellte Pflegepersonen im Sinne der An​merkung 5 zum Einzelgruppenplan 54 sowie auch der Protokollerklärung Nr. 3 zu Abschnitt B der Anlage 1 b zum BAT berücksichtigt werden.

5.10 Die Erfüllung der Tätigkeitsmerkmale 12, 16, 18 und 24 setzt eine Zusatzausbildung im Sinne von Anmerkung 4 sowie die Absolvierung eines Weiterbildungslehrganges für Leitungsfunktionen oder einer gleichgestellten Fortbildungsmaßnahme im Sinne von Anmerkung 7 voraus.

5.11 Anlage 1 b zum BAT (Abschnitt A und B) sieht für Krankenschwestern/Krankenpfle​ger sowie Altenpflegerinnen/Altenpfleger mit entsprechender Tätigkeit ohne heraus​gehobene Funktion Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr IV, nach 2-jähriger Tätig​keit in Vergütungsgruppe Kr IV in Vergütungsgruppe Kr V und nach 4-jähriger Bewäh​rung in Vergütungsgruppe Kr V in Vergütungsgruppe Kr V a vor; für Altenpflegerin​nen/Altenpfleger mit 2-jähriger Ausbildung verlängert sich die Zeit der Berufstätigkeit, die für die Eingruppierung in Vergütungsgruppe Kr V gefordert wird, von 2 auf 3 Jahre. Aus dem Einzelgruppenplan 54 und den Hinweisen zu §§ 22, 23 BAT kann nicht abgeleitet werden, daß ein Anspruch darauf besteht, daß Zeiten, die vor dem Übertritt zur Gemeindekrankenpflege in der stationären Krankenpflege in einer höher bewerteten Funktionstätigkeit (Ersteingruppierung in Vergütungsgruppe Kr V und hö​her) verbracht wurden, einer Tätigkeit in der Gemeindekrankenpflege gleichzustellen sind. In diesen Fällen muß jeweils rechtzeitig vor Begründung des Arbeitsverhältnis​ses entschieden werden, inwieweit eine übertarifliche Anrechnung von Zeiten in Be​tracht kommen kann, die in der stationären Krankenpflege in einer höherwertigen Tä​tigkeit abgeleistet wurden.

Beispiel:

Krankenschwester war als ständige Vertreterin einer Stationsschwester in Vergü​tungsgruppe Kr V a Fallgruppe 6 und nach 5-jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit in Vergütungsgruppe Kr VI Fallgruppe 21 eingruppiert. Sie wechselt in die Gemeinde​krankenpflege und erfüllt, nachdem sie nach Erlangung der Berufsbefähigung mehr als 6 Jahre als hauptberufliche Pflegekraft tätig war, mit Aufnahme des Dienstes in der Gemeindekrankenpflege das Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe Kr V a Fallgruppe 7 Alternativtatbestandsmerkmal 2. Die Voraussetzungen für eine Eingrup​pierung in Vergütungsgruppe Kr VI Fallgruppe 9 wären erst nach 3-jähriger Bewäh​rung in der Gemeindekrankenpflege gegeben. Es ist zu entscheiden, ob mit Beschäf​tigungsbeginn in der Gemeindekrankenpflege aus Billigkeitsgründen sofort Eingrup​pierung in Vergütungsgruppe Kr VI akzeptiert werden kann.

Die Sozialstationen/Diakoniestationen, die der Aufsicht des EOK unterliegen, werden gebeten, gegebenenfalls entsprechende Ausnahmeanträge jeweils rechtzeitig vor Abschluß des Arbeitsvertrages unter Darstellung des Sachverhaltes zu stellen.

6.
Soweit das nicht unter die Sonderregelung 2 a und 2 e III fallende Pflegepersonal außer​halb der Gemeindekrankenpflege (Alten- und Altenpflegeheimen und sonstigen Einrichtun​gen, in denen die betreuten Personen nicht ständig in ärztlicher Behandlung stehen) tätig ist, findet Abschnitt B der Anlage 1 b BAT ab 1.8.1989 unmittelbar Anwendung.

6.1
Auf die Übergangsregelung für Altenpflegehelferinnen/Altenpflegehelfer nach § 11 AR-Hang (Artikel 1 Nr.1 Absatz 1 der AR-Nr. 5/89) wird verwiesen. Danach sind Al​tenpflegehelferinnen/Altenpflegehelfer, die entsprechend Anmerkung 2 des mit Ablauf des 31.3.1989 außer Kraft getretenen Einzelgruppenplanes 40 sich einer Schulung von mindestens 240 Unterrichtsstunden unterzogen haben, hinsichtlich der Eingrup​pierung von Pflegehelferinnen mit mindestens 1-jähriger Ausbildung und verwal​tungseigener Abschlußprüfung gleichgestellt. Für Krankenpflegehelferin​nen/Kran​kenpflegehelfer gilt diese Regelung nicht. Bereits bisher durfte die Kranken​pflege unter der Bezeichnung Krankenpflegehelferin/Krankenpflegehelfer nur aufgrund erfolgreich abgeschlossener 1-jähriger Ausbildung und staatlicher Anerken​nung ausgeübt werden. Die Eingruppierung von Altenpflegehelferin​nen/Altenpflegehelfer in Vergütungsgruppe Kr II Fallgruppe 4 setzt ebenfalls eine 1-jährige Ausbildung und Absolvierung einer Abschlußprüfung voraus.

6.2
Zeiten der Berufstätigkeit oder der Bewährung, die Krankenschwes​tern/Kranken​pfleger/Altenpflegerinnen/Altenpfleger, die unter Abschnitt B der Anlage 1 b zum BAT fallen, in einer vergleichbaren Tätigkeit nach Abschnitt A der Anlage 1 b BAT verbracht haben, sind entgegen der Regelung für den Bereich der Gemeinde​krankenpflege (Nr. 5.11) jeweils anzurechnen.

6.3
Zu beachten ist, daß für Altenpflegerinnen/Altenpfleger mit einer 3-jährigen Ausbil​dung, deren Eingruppierung sich nach Abschnitt B der Anlage 1 b zum BAT bestimmt, gemäß Protokollerklärung Nr. 5 sich die in den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungs​gruppe Kr V Fallgruppe 6 und Vergütungsgruppe Kr V a Fallgruppe 4 geforderte Tä​tigkeit bzw. Berufstätigkeit sich jeweils um 1 Jahr verkürzt (im Gegensatz zur Rege​lung für Altenpflegerinnen/Altenpfleger in der Gemeindekrankenpflege nach Anmer​kung 3 zum Einzelgruppenplan 54).

7.
Für Eingruppierungsänderungen, die sich für das Pflegepersonal bei Rechtsträgern, die der Aufsicht des Evangelischen Oberkirchenrats unterliegen, in Vollzug der AR Nr. 5/89 zum 1. August 1989 ergeben, wird die allgemeine Genehmigung im Einzelfall unter folgenden Bedingungen erteilt:

a)
Der Anstellungsträger muß ein Verwaltungsamt unterhalten oder sich zur Kassen- und Rechnungsführung einem Verwaltungsamt (Kirchengemeindeamt/Rech​nungs​amt) angeschlossen haben.

b)
Der der ZGAST zu erteilenden Bezügeanweisung sind für Zwecke der Rechnungs​prüfung Unterlagen beizufügen, die Aufschluß über den beruflichen Werdegang des Mitarbeiters geben (tabellarischer Lebenslauf oder Personalbogen jeweils in Kopie).

Soweit sich durch die Neuregelung ein Anspruch auf Eingruppierungsänderung erst für ei​nen Zeitpunkt nach dem 1.8.1989 ergibt, besteht nach wie vor Einzelgenehmigungspflicht nach § 7 Abs. 2 g KVHG, es sei denn, daß die mit Verordnung vom 20.4.1982 (GVBl. S. 149) i.V.m. der Änderungsverordnung vom 7.4.1987 (GVBl. S. 24) erteilte allgemeine Ge​nehmigung greift.

Im Auftrag


(Thielmann)

Anlagen 4

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.

Bankverbindung: Evangelische Landeskirchenkasse Karlsruhe, Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Karlsruhe (BLZ 66060800) 0500003
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